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Gemeinsam gute Startbedingungen 
für Kinder schaffen

Die ersten Lebensjahre eines Kindes sind eine 
besonders wichtige Zeit. In dieser Phase ent-
wickelt sich ein Kind sehr schnell in verschie-
denen Bereichen wie Sprache, Bewegung, 
sozialem Verhalten und emotionaler Entwick-
lung. Erfahrungen aus den ersten Lebens-
jahren prägen Kinder nachhaltig und haben 
auch Ein�uss auf ihren späteren Bildungs-
weg. Fachpersonen sprechen deshalb von 
«Früher Förderung». Damit sind alle Erfah-
rungen, Beziehungen und Angebote gemeint, 
welche Kinder in ihrer Entwicklung von der 
Geburt bis zum Eintritt in den Kindergarten 
unterstützen und ihnen gute Voraussetzun-
gen für ihren weiteren Weg ermöglichen.

Frühe Förderung beginnt somit nicht erst im 
Kindergarten oder in der Schule. Sie �ndet 
vor allem im Alltag der Kleinkinder statt. 
Kinder lernen beim Spielen, beim gemeinsa-
men Entdecken ihrer Umwelt, im Gespräch 
mit Erwachsenen und im Kontakt mit ande-
ren Kindern. Besonders wichtig ist das freie 
Spiel. Dabei entwickeln Kinder Sprache, 
Selbstvertrauen, soziale Fähigkeiten und die 
Neugier, ihre Umgebung zu entdecken.

Ziel der Frühen Förderung ist es, Kindern 
ein anregendes Umfeld zu bieten, in dem 
sie ihre Fähigkeiten möglichst gut entfalten 
können. Dazu gehören die sprachliche Ent-
wicklung, motorische Fähigkeiten, soziale 
Kompetenzen sowie der Umgang mit eige-
nen Gefühlen. Diese Grundlagen helfen  
Kindern später dabei, sich im Kindergarten 
und in der Schule zurechtzu�nden.

Eltern, Grosseltern, Betreuungspersonen, 
Vereine und Begegnungsangebote tragen 
gemeinsam dazu bei, dass Kinder vielfältige 
Erfahrungen sammeln können. Auch in  
Bachenbülach pro�tieren Familien von  
einem breiten Angebot.

Vielfältige Angebote

In der Gemeinde gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten für Kinder, gemeinsam zu spielen, 
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zu lernen und erste Erfahrungen ausserhalb 
der Familie zu sammeln. Dazu gehören un-
ter anderem Kindertagesstätten, Spielgrup-
pen, Angebote in der Natur wie eine Wald-
spielgruppe sowie Eltern-Kind Angebote 
wie zum Beispiel das Muki-Turnen oder das 
gemeinsame Singen für Kleinkinder. Auch 
Vereine, Freizeitangebote und Begegnungs-
möglichkeiten für Familien leisten einen 
wichtigen Beitrag dazu, dass Kinder ihre 
Umwelt entdecken und soziale Erfahrungen 
sammeln können.

Eine aktuelle Übersicht 
über Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Familien 
in Bachenbülach �nden 
Sie auf der Website der 

Gemeinde unter der Rubrik Kinder, Jugend 
und Familien (www.bachenbuelach.ch)  
oder via den QR-Code. 

Welche Aufgaben hat die Gemeinde?

Die Gemeinde Bachenbülach ist unter an-
derem für die Bewilligung und Aufsicht von 
familienergänzenden Betreuungsangeboten 
zuständig. 

In Bachenbülach stehen zwei privat geführ-
te Kindertagesstätten mit insgesamt 48 Be-
treuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter 
zur Verfügung. Dies entspricht einer Versor-
gungsquote von 38 Prozent und bedeutet, 
dass für nahezu zwei Fünftel der in Bachen-
bülach wohnhaften Kinder ein Kitaplatz zur 
Verfügung steht.

Weiter besteht für Eltern die Möglichkeit, 
ihr Kind in einer Tagesfamilie betreuen zu 
lassen. Diese Betreuungsform bietet Kin-
dern eine familiäre Umgebung in einer klei-
nen Gruppe und ermöglicht oft �exible Be-
treuungszeiten, teilweise auch stundenwei-
se. Kinder können dabei über längere Zeit 
hinweg in einem stabilen Umfeld betreut 
werden.

In Bachenbülach gibt es jedoch nur noch 
wenige gemeldete Tagesfamilien. Das An-
gebot sowie die Nutzung dieser Betreu-

ungsform sind in den letzten Jahren gene-
rell rückläu�g, obwohl sie für viele Familien 
eine wertvolle Ergänzung zu anderen  
Betreuungsangeboten darstellen kann.

Wie setzt sich die Gemeinde in der 
Frühen Förderung ein?

Um Kinder gut auf den Kindergarten  
vorzubereiten und möglichen Unterstüt-
zungsbedarf früh zu erkennen, werden in  
Bachenbülach Vorschulbesuche durchge-
führt. Fachpersonen besuchen dabei ver-
schiedene Vorschulangebote wie Kinder-
tagesstätten oder Spielgruppen und tau-
schen sich mit Betreuungspersonen sowie 
mit den Eltern über die Entwicklung der 
Kinder aus.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die 
sprachliche Entwicklung. Gute Deutsch-
kenntnisse helfen Kindern, sich im Alltag zu 
verständigen, Freundschaften zu knüpfen 
und dem Unterricht im Kindergarten folgen 
zu können. Deshalb hat die Gemeinde Ba-
chenbülach im Januar 2026 erstmals eine 
Sprachstanderhebung durchgeführt.

Die Erhebung richtete sich an Eltern von Kin-
dern im Alter von etwa zweieinhalb bis drei-
einhalb Jahren. Insgesamt wurden die El-
tern von 52 Kindern angeschrieben, wovon 
für 47 Kinder die Umfrage ausgefüllt wurde. 
Die Ergebnisse zeigen, dass bei rund 42 % 
der Kinder ein zusätzlicher Förderbedarf be-
steht. Die betroffenen Familien wurden über 
die Ergebnisse informiert und erhielten Emp-
fehlungen zur Unterstützung der Sprachent-
wicklung ihrer Kinder.

Ein weiterer Bestandteil der Frühen För-
derung in Bachenbülach ist der Vorschul-
anlass, der zuletzt am Samstag, 28. März 
2026 durchgeführt wurde. Dieser richtet 
sich an Eltern von Kindern, die in knapp 
zwei Jahren in den Kindergarten eintreten 
werden. Die Eltern erhalten Informationen 
zur Entwicklung im Vorschulalter, zum Kin-
dergarten sowie zu verschiedenen Unter-
stützungs- und Förderangeboten in der  
Gemeinde. Ziel ist es, Familien frühzeitig  
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Orientierung zu geben und den Übergang 
vom Vorschulalter in den Kindergarten zu  
erleichtern.

Gemeinsam für die Zukunft der Kinder

Frühe Förderung entsteht im Zusammenspiel 
von Familie, Betreuung, Vereinen und Ge-

meinschaft. Jede Begegnung, jedes gemein-
same Spiel und jede neue Erfahrung helfen 
Kindern dabei, ihre Fähigkeiten zu entwi-
ckeln und Selbstvertrauen aufzubauen.

Indem wir Kindern vielfältige Möglichkeiten 
zum Spielen, Lernen und Entdecken bieten, 
schaffen wir gute Voraussetzungen für ihren 

weiteren Bildungsweg. Gleichzeitig stärken 
wir damit auch das Miteinander von Famili-
en in unserer Gemeinde. Frühe Förderung ist 
deshalb eine Investition in die Zukunft un-
serer Kinder und in die Zukunft von Bachen-
bülach.

Abteilung Präsidiales

Gemeindeversammlung
Einladung zur Gemeindeversammlung

Montag, 8. Juni 2026, 19.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle 

Behandelt werden folgende Geschäfte:
1.	 Genehmigung der Jahresrechnung 2025
2.	 Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) und des Zonenplans
3.	 Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

Nach der Versammlung sind Sie herzlich zu einem kleinen Imbiss eingeladen. 

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer mit politischem Wohnsitz in der Gemeinde, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben 
und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind.

Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes sind dem Gemeinderat schriftlich einzureichen. Bezüglich der gesetzlichen Bestimmungen über 
das Anfrage- und Rekursrecht wird auf das Gemeindegesetz und das Gesetz über die politischen Rechte verwiesen.

Die Akten liegen während der Öffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf und können unter www.bachenbuelach.ch  
heruntergeladen werden.

Gemeinderat 

Gemeinderat
Aktuelles aus dem Gemeinderat

Gemeindeversammlung vom 
Montag, 8. Juni 2026
 
Der Gemeinderat unterbreitet den Stimmbe-
rechtigten am 8. Juni 2026 die Jahresrechnung 
2025 sowie die Teilrevision der Bau- und  
Zonenordnung.

Die Vorlagen werden nachstehend zusammen-
gefasst. Für die vollständigen Unterlagen 
verweist der Gemeinderat auf die Website der 
Gemeinde www.bachenbuelach.ch.

1. Jahresrechnung 2025
 
Der Gemeinderat beantragt die Genehmi-
gung der Jahresrechnung 2025 der politi-
schen Gemeinde wie folgt:

Erfolgsrechnung
Gesamtaufwand	 Fr.�30’005’244.49
Gesamtertrag	 Fr.�29’800’944.49
Aufwandüberschuss	 Fr.� 204’300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Ausgaben	 Fr.� 1’113’632.88
Einnahmen	 Fr.� 131’570.79
Nettoinvestitionen  
Verwaltungsvermögen	 Fr.� 982’062.09

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Ausgaben	 Fr.� 0.00
Einnahmen	 Fr.� 0.00
Nettoveränderung	 Fr.� 0.00

Bilanz
Bilanzsumme	 Fr.� 76’002’550.41

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrech-
nung wird dem Bilanzüberschuss belastet, 
der sich dadurch per 31. Dezember 2025 auf 
Fr. 34’552’715.44 reduziert.

Editorial / Politik
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Rechnungsergebnis
Erfolgsrechnung
Zur teilweisen Deckung des Aufwand
überschusses wird eine Entnahme aus der  
�nanzpolitischen Reserve in der Höhe von  
Fr. 434’678.67 beantragt. Die Erfolgsrechnung 
schliesst mit einem Aufwandüberschuss von  
Fr. 204’300.00 ab. Budgetiert war ein 
Aufwandüberschuss von Fr. 204’300.00,  
jedoch mit einer Entnahme aus der �nanz
politischen Reserve von Fr. 1’283’700.00. Somit 
schliesst die Jahresrechnung 2025 gegenüber 
dem Budget um Fr. 849’021.33 besser ab.

Der Gemeinderat ist über das wesentlich 
bessere Abschliessen der Jahresrechnung 
sehr erfreut. Die Mehrheit der Kontogruppen 
weist eine positive Abweichung zum Budget 
auf. Das gute Ergebnis ist vor allem auf fol-
gende, von der Gemeinde nur bedingt be
ein�ussbare Gründe, zurückzuführen:

�	 Der Nettoertrag bei den allgemeinen Steu-
ern �el insgesamt um Fr. 1’207’283.24  
höher aus als budgetiert. Insbesondere die 
Einkommenssteuern früherer Jahre von  
natürlichen Personen weisen ein um  
Fr. 415’225.35 besseres Ergebnis aus. Eben-
so weisen die Einkommenssteuern natürli-
cher Personen des Rechnungsjahres ein um 
Fr.�405’290.15 besseres Ergebnis aus. Auch 
die Gewinnsteuern juristischer Personen des 
Rechnungsjahres stiegen um Fr. 257’681.40, 
ebenso wie die Gewinnsteuern juristischer 
Personen früherer Jahre um Fr.�189’715.25 
und die Erträge aus Quellensteuern um Fr. 
86’210.18. Hingegen wurden bei den akti-
ven Steuerausscheidungen Gewinnsteuern 
juristische Personen Fr. 82’460.65 tiefere  
Erträge generiert als budgetiert. Die Erträge 
aus Grundstückgewinnsteuern waren um 
Fr.�132’924.10 höher als erwartet.

�	 Aufgrund des besseren Jahresergebnisses 
wird die budgetierte Entnahme aus der �-
nanzpolitischen Reserve um Fr. 849’021.33 
reduziert. Die effektive Entnahme beläuft 
sich auf Fr. 434’678.67.

�	 Die Kontogruppe 6 «Verkehr und Nach-
richtenübermittlung» erzielte ein um 
Fr.�112’085.46 besseres Ergebnis im Ver-
gleich zum Budget. Wegen der tieferen  
Investitionen �elen auch die Abschreibun-
gen tiefer aus und die Strassenzustands-
aufnahmen wurden auf später verschoben.

�	 Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 
(Sozialhilfe) schloss um Fr. 39’050.08  
besser ab als budgetiert. Die Kosten für 
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV  
beliefen sich im budgetierten Rahmen.

�	 Die Kontogruppe 4 «Gesundheit» schloss 
um Fr. 537’589.67 schlechter ab als bud-
getiert. Zurückzuführen ist das vor al-
lem auf den um Fr. 349’924.30 höheren 
Gemeindeanteil an den Kosten für die  
stationäre P�ege aufgrund vermehrter  
Inanspruchnahme von p�egerischen  
Leistungen. Bei der P�ege�nanzierung  
für ambulante Krankenp�ege �elen um  
Fr. 230’567.48 höhere Kosten als budge-
tiert an. Der Kostenanstieg ist insbeson-
dere auf die Zunahme der Anzahl p�ege
bedürftiger Personen sowie auf die Erhö-
hung des Normde�zits zurückzuführen. 
Zudem ist im Bereich der ambulanten 
Krankenp�ege ein deutlicher Anstieg pri-
vater Spitex-Anbieter zu verzeichnen, was 
ebenfalls zu höheren Kosten geführt hat.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Die Investitionsrechnung im Verwaltungs
vermögen schliesst mit Nettoinvestitionen 
von Fr. 982’062.09 ab. Budgetiert waren 
Nettoinvestitionen von Fr. 2’730’000.00.  
Die grosse Differenz ist folgenden tieferen 
Investitionen geschuldet: 

�	 Das Tiefbauamt des Kantons Zürich hat-
te entschieden, die Sanierung der Zürich-
strasse auf zwei Jahre aufzuteilen. Durch 
diesen Entscheid �elen über Fr. 1’400’000 
weniger Kosten im Jahr 2025 an (Verschie-
bung ins Jahr 2026). Davon betroffen wa-
ren die Gemeindestrassen, die Bushalte-
stelle Schmiede, das Wasserleitungsnetz 
und die Kanalisation.

�	 Die Photovoltaik-Anlage beim Werk
gebäude kam nicht zur Ausführung.

�	 Für die Schulraumplanung waren zusätz-
liche Vorarbeiten wie das Erstellen eines 
Richtprojekts notwendig. Dadurch hat sich 
die Projektierung für den Ersatzbau des 
Trakts F sowie für die Sanierung der Trakte 
D und E verzögert.

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Im Finanzvermögen wurden keine Investitio-
nen getätigt.

Bilanz
Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 
2025 Fr. 76’002’550.41.

Der Aufwandüberschuss von Fr. 204’300.00 
aus der Erfolgsrechnung wird dem Bilanz-
überschuss belastet, der sich per 31. Dezem-
ber 2025 auf Fr. 34’552’715.44 reduziert.

Differenzbegründungen
Die Details zur Jahresrechnung 2025 sind in 
den Differenzbegründungen dargestellt. Die-
se bilden einen integrierenden Anhang zur 
Jahresrechnung. Die vollständige Jahresrech-
nung kann von der Website der Gemeinde 
heruntergeladen werden und liegt bei der 
Einwohnerkontrolle auf.

Schlussbemerkungen
Der Gemeinderat bittet die Stimmberechtig-
ten, die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen.

Stellungnahme der Rechnungsprü-
fungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission emp-
�ehlt den Stimmberechtigten, die Jahres-
rechnung 2025 zu genehmigen.

2.Teilrevision Bau- und 
Zonenordnung sowie Zonenplan

Der Gemeinderat beantragt der Gemeinde-
versammlung, gestützt auf Art. 14, Ziffer 2 
der Gemeindeordnung zu beschliessen:

1.	Die Teilrevision der Nutzungsplanung, be-
stehend aus der Anpassung der Bau- und 
Zonenordnung (BZO), datiert 21. Januar 
2026 und der Anpassung des Zonenplans, 
datiert 13.03.2026, wird festgesetzt. 

2.	Der Bericht zur Mitwirkung, datiert 22. Ja-
nuar 2026, sowie die Erläuterungen gemäss 
Artikel 47 der eidgenössischen Raumpla-
nungsverordnung (RPV), datiert 31. März 
2026, werden zur Kenntnis genommen.

3.	Der Baudirektion Kanton Zürich wird ge-
stützt auf § 89 PBG beantragt, die vorge-
nommenen ˜nderungen der Nutzungs
planung zu genehmigen.

4.	Der Gemeinderat wird ermächtigt, unter-
geordnete Abänderungen zu diesem Be-
schluss in eigener Zuständigkeit vorzu-

Politik



6 Mosaik Juni / Juli 2026

Politik

nehmen, sofern sich solche als Folge von 
Entscheiden in Rechtsmittelverfahren oder 
von Au�agen im Genehmigungsverfahren 
als notwendig erweisen. Solche Beschlüs-
se sind öffentlich bekannt zu machen. 

Ausgangslage
Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung 
(BZO) von Bachenbülach erfolgt in erster Linie 
aufgrund der Anpassungen des kantonalen 
Planungs- und Baurechts an die harmonisier-
ten Baubegriffe und der Messweisen. Damit 
werden die übergeordneten Vorgaben auf 
kommunaler Ebene umgesetzt und in der BZO 
verankert. Ausserdem muss der kommunale 
Mehrwertausgleich geregelt werden. Gleich-
zeitig soll das Valet-Parking eingeschränkt so-
wie kleinere Unklarheiten, Vollzugsprobleme 
und Fehlwirkungen der geltenden BZO berei-
nigt werden. 

Inhaltlich werden verschiedene zentrale  
Begriffe und Messweisen angepasst, etwa 
bei Klein- und Anbauten, Fassadenhöhen, 
Dach- und Attikageschossen, dem massge-
benden Terrain, Untergeschossen oder der 
Grün�ächenziffer. Ziel ist eine einheitliche, 
rechtssichere und praxistaugliche Anwendung 
des Baurechts. Gleichzeitig werden die Aus-
wirkungen auf das Ortsbild und die bauliche 
Entwicklung bewusst begrenzt. So bleiben 
Dachaufbauten in Kern- und Wohnzonen wei-
terhin stärker eingeschränkt, Attikageschosse 
werden in der Kernzone ausgeschlossen und 
einzelne Bestimmungen zu Abständen, Ab-
grabungen, Spiel- und Ruhe�ächen oder Velo
abstellplätzen werden präzisiert. 

Der Zonenplan wird dabei nur redaktionell 
angepasst, es erfolgen keine materiellen  
˜nderungen.

Insgesamt entspricht die Vorlage den Zie-
len und Grundsätzen der Raumplanung, be-
rücksichtigt die übergeordneten Richtplan-
vorgaben sowie die Anforderungen des Um-
weltschutzes und schafft eine klarere, besser 
vollziehbare Bauordnung.

Nachfolgend wird die Teilrevision auf Basis des 
Planungsberichts nach Art. 47 RPV sowie der 
synoptischen Darstellung der BZO erläutert.  
Detaillierte Auskünfte sind den Dokumenten 
«Planungsbericht nach Art. 47 RPV» und «Bau-
ordnung, synoptische Darstellung» in der Auf-
lage zu entnehmen.

Anlass und Handlungsbedarf
Interkantonale Vereinbarung über die Har-
monisierung der Baubegriffe (IVHB) 
Der Kanton Zürich ist der IVHB zwar nicht 
beigetreten, hat sein Planungs- und Bauge-
setz (PBG), die Allgemeine Bauverordnung 
(ABV) und die Besondere Bauverordnung 
II (BBV II) dennoch an die IVHB angepasst. 
Die Gesetzesänderungen traten am 1. März 
2017 auf kantonaler Ebene in Kraft. Die ˜n-
derungen werden in den einzelnen Gemein-
den jedoch erst wirksam, wenn diese ihre 
Bau- und Zonenordnungen (BZO) ebenfalls 
harmonisiert haben. 

Regelung des kommunalen Mehrwert
ausgleichs 
Das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz 
(MAG) und dessen Verordnung traten am 
1.�Januar 2021 in Kraft. Das kantonale Amt 
für Raumentwicklung (ARE) hat Musterbe-
stimmungen für die BZO ausgearbeitet, bei 
denen die Gemeinden die Höhe der Mehr-
wertabgabe (Verzicht bzw. 0 bis 40 %) und 
die Frei�äche (1200 bis 2000 m†) festzule-
gen haben. Die Erträge des kommunalen 
Mehrwertausgleichs �iessen in einen kom-
munalen Mehrwertausgleichsfonds.

Klimaangepasste Siedlungsentwicklung
Die ˜nderungen im PBG traten am 1. De-
zember 2024 in Kraft und betreffen Themen 
der klimaangepassten Siedlungsentwicklung 
(z.B. ökologischer Ausgleich, Baumfällp�icht, 
Baump�anzvorgaben). Die Bestimmungen 
sind direkt anzuwenden oder können in der 
BZO präzisiert werden. 

Weitere Anpassungen
Im Rahmen der Teilrevision werden ebenfalls 
kleinere Behebungen von Fehlwirkungen 
und Vollzugsproblemen der aktuellen BZO 
behandelt.

Gegenstand der Teilrevision
Die Revision umfasst folgende Planungsinst-
rumente mit den dazugehörigen Berichten: 
�	 Bau- und Zonenordnung (mit synoptischer 

Darstellung) dat. 31. März 2026 
�	 Zonenplan 1:5�000 dat. 13. März 2026
�	 Kernzonenplan 1:2�500 (informativ),  

13. März 2026
�	 Planungsbericht nach Art. 47 Raumplanungs

verordnung (RPV) dat. 31. März 2026
�	 Bericht zur Mitwirkung, Anhörung und 

Vorprüfung dat. 22. Januar 2026

Zielsetzung der Teilrevision
Mit der Teilrevision der Bau- und Zonenord-
nung (BZO) verfolgt der Gemeinderat meh-
rere Ziele:
�	 Die Messweisen und Baubegriffe werden 

an die Vorgaben gemäss IVHB und PBG an-
gepasst, um eine einheitliche und rechtssi-
chere Anwendung zu gewährleisten.

�	 Der kommunale Mehrwertausgleich wird 
geregelt. 

�	 Die Möglichkeiten für Valet-Parking wer-
den eingeschränkt.

�	 Die revidierten Vorschriften präzisieren 
bisherige Unklarheiten im Vollzug und be-
heben kleinere Fehlwirkungen der BZO.

˜nderungen
Für die detaillierten ˜nderungen wird auf die 
erwähnten Dokumente und den Beleuchten-
den Bericht verwiesen. Alle Unterlagen kön-
nen von der Gemeinde-Website herunterge-
laden werden oder liegen bei der Gemeinde-
verwaltung zur Einsicht auf.

Empfehlung des Gemeinderates
Die vorliegende Teilrevision der kommunalen 
Nutzungsplanung entspricht den Zielen und 
Grundsätzen der übergeordneten raumpla-
nerischen Vorgaben. Mit der Revision wer-
den die Anpassungen an die harmonisierten 
Baubegriffe und Messweisen auf Gemeinde-
ebene vollzogen und damit Rechtssicherheit 
für Bauherrschaften, Planer und Behörden 
geschaffen. 

Gleichzeitig wird der kommunale Mehr-
wertausgleich erstmals verbindlich geregelt, 
wie es das kantonale Mehrwertausgleichsge-
setz vorschreibt. Die verbindlichen Vorgaben 
von kantonalen, regionalen und kommuna-
len Richtplänen werden dabei vollumfänglich 
berücksichtigt. Die inhaltlichen Anpassungen 
sind gezielt und massvoll und berücksichtigen 
die lokalen Verhältnisse von Bachenbülach. 
Sie beseitigen bestehende Unklarheiten und 
Vollzugsprobleme, ohne die bauliche Entwick-
lung der Gemeinde grundlegend zu verändern 
oder den Zonenplan materiell anzupassen.

Der Gemeinderat emp�ehlt den Stimm
berechtigten, die Vorlage anzunehmen.

Veränderungen im Gemeinderat
Per 30. Juni 2026 treten zwei Gemeinderäte 
auf das Ende der laufenden Legislatur zurück. 
Andreas Plath, Ressortvorsteher Hochbau 
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Gemeindeverwaltung

Gemeindeverwaltung
Kontakt

Gemeindeverwaltung, Schulhausstrasse 1, Postfach, 8184 Bachenbülach, info@bachenbuelach.ch, www.bachenbuelach.ch

Abteilung / Bereich	 Direktwahl	 Abteilung / Bereich	 Direktwahl
Bau und Infrastruktur	 044 864 34 88	 Hauswart Zentrum	 044 864 34 95
Bestattungsamt	 044 863 11 60	 Soziales	 044 864 34 94
Betreibungsamt	 044 863 12 10	 Steuern	 044 864 34 87
Einwohnerkontrolle	 044 864 34 80	 Zivilstandsamt	 044 863 11 60
Finanzen	 044 864 34 87	 Präsidiales	 044 864 34 83
Friedensrichterin	 044 862 14 20	 Zusatzleistungen	 044 864 34 96

Öffnungszeiten

Montag	 08.00 � 11.30 Uhr	 14.00 � 18.00 Uhr
Dienstag	 08.00 � 11.30 Uhr	 Nachmittag geschlossen
Mittwoch und Donnerstag	 08.00 � 11.30 Uhr	 14.00 � 16.00 Uhr
Freitag	 08.00 � 11.30 Uhr	 Nachmittag geschlossen

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Voranmeldung weiterhin möglich.

Besondere Öffnungszeiten Juli 2026

Sommeröffnungszeiten: Die Gemeindeverwaltung bleibt während der Sommerferien vom 13. Juli bis 14. August 2026 nachmittags  
geschlossen.

Aufgrund der Ferienzeit und dem dadurch stark reduzierten Publikumsverkehr bleibt die Gemeindeverwaltung während der fünf Sommer-
ferienwochen nachmittags geschlossen. Vormittags stehen wir Ihnen zu den üblichen Schalterzeiten von 8.00 bis 11.30 Uhr zur Verfügung. 
Nach vorgängiger Absprache sind Termine ausserhalb der Öffnungszeiten selbstverständlich möglich.

Mehrzweckanlage

Hauswart Roman Lattmann, Telefon 044 864 34 95, roman.lattmann@bachenbuelach.ch
Für Terminanfragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Bau & Infrastruktur: Tel. Nr. 044 864 34 89

Wasserversorgung

Länggenstrasse 22, 8184 Bachenbülach, Telefon 044 860 32 78 
Bei Wasserleitungsbrüchen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten bitte 044 864 81 50 anrufen!

Gemeindeverwaltung Bachenbülach
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Für die Organisation der Bundesfeier ab dem Jahr 2027 in Bachenbülach suchen wir 
ein engagiertes Freiwilligen-Team, das die Planung und Durchführung der Festwirt-
schaft übernimmt. 
 
Aufgaben  
Zu den Aufgaben gehören die Organisation des gesamten Verpflegungsangebots mit 
Essen und Getränken, der Betrieb einer Grillstation sowie die Koordination der Abläufe 
vor Ort. Ebenfalls Teil des Engagements ist die Mithilfe beim Auf- und Abbau der Fest-
bänke. 
 
Gesucht 
Gesucht wird ein Team, das diese Aufgabe ab der Bundesfeier 2027 übernimmt und 
idealerweise bereit ist, die Organisation wiederkehrend zu übernehmen.  
 
Die verantwortlichen Personen im OK müssen volljährig sein. Weitere Helferinnen und 
Helfer können ab 14 Jahren mitwirken. 
 
Entschädigung  
Als Entschädigung erhält das OK-Team einen pauschalen Beitrag von Fr. 700. Zusätz-
lich geht der gesamte Gewinn aus der Festwirtschaft an das OK. 
 
Bei Fragen und oder Interesse darf man sich sehr gerne an Laura Graf, Gemeinde-
schreiber-Stv., wenden; laura.graf@bachenbuelach.ch, Tel. 044 864 34 83.  
 
Wir freuen uns auf ein motiviertes Team, das diesen Anlass aktiv mitgestalten möchte. 
 
Abteilung Präsidiales 
��
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Du �ndest unseren aktuellen Übungsplan im Internet mit dem QR-Code oder dem Link:  
https://lodur-zh.ch/bawi/index.php?modul=13

Kontakt

Kommandant: Roger Brunner, Telefon 079 476 49 68, Vizekommandant: Michel Kern, Telefon 079 215 07 18

Aktuelles

Heisse Grüsse,
Ihre Feuerwehr Bachenbülach-Winkel

Feuerwehr Bachenbülach
Wahl des neuen Feuerwehrkommandanten

Die Feuerwehr Bachenbülach-Winkel stellt 
frühzeitig die Weichen für die Zukunft: An 
ihrer Sitzung vom 24. März 2026 hat die 
Feuerwehrkommission Markus Stüssi zum 
neuen Kommandanten gewählt. Er wird 
sein Amt am 1. Januar 2027 antreten. 

Der bisherige Kommandant Roger Brunner 
hatte bereits im vergangenen Jahr angekün-
digt, Ende 2026 zurückzutreten. Nach damit 
unglaublichen 40 Dienstjahren und seit 2007 
an der Spitze der Feuerwehr legt er nun die 
Verantwortung in neue Hände. Ein Schritt, 
der innerhalb der Organisation frühzeitig 
kommuniziert wurde, um eine sorgfältige 
Nachfolgeregelung zu ermöglichen. 

Mit Markus Stüssi übernimmt ein bekanntes 
Gesicht aus den eigenen Reihen die Führung. 
Der 46-Jährige gehört der Feuerwehr seit 
2012 an und hat sich in dieser Zeit als enga-
gierter, verlässlicher und teamorientierter Ka-
merad einen Namen gemacht. Seit 2021 ist 
er zudem als Schweizer Feuerwehrinstruktor 

im Einsatz und bildet im Auftrag der kanto-
nalen Gebäudeversicherung Feuerwehrkräf-
te aus. Innerhalb der Mannschaft geniesst er 
grosses Vertrauen. Die Feuerwehrkommis
sion setzt damit bewusst auf Kontinuität und 
Erfahrung aus den eigenen Reihen. 

Gleichzeitig richtet die Kommission bereits 
heute einen grossen Dank an Roger Brun-

ner. Mit seinem langjährigen Einsatz hat er 
die Feuerwehr Bachenbülach-Winkel ent-
scheidend geprägt und weiterentwickelt. 
Mit der Wahl von Markus Stüssi ist sicher-
gestellt, dass die Feuerwehr auch in Zu-
kunft auf eine stabile und engagierte  
Führung zählen kann.
















































































